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Fassadensanierung Weberei- und Heimatmuseum 1. Bauabschnitt 2021 
 - Baubeschluss - 
 
 
1. Vorlage 

 
An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 12.04.2021 (öffentlich). 

 
 
2. Sachdarstellung 
 

Das Laichinger Weberei- und Heimatmuseum, Weite Straße 41, stellt ein 
malerisches Ensemble an der südöstlichen Kirchhofecke dar und besteht aus drei 
Gebäuden. 
 
1. Das ehemalige Zeughaus 

 
Zweigeschossiger Bau mit großer, von Holzstützen getragener Halle im 
massiven Erdgeschoss. Das leicht vorkragende Obergeschoss wurde in den 
Fachwerkformen des 19. Jahrhunderts, im Straßengiebel zum Teil noch des 
frühen 17. Jahrhunderts mit Satteldach errichtet. 
 

2. Das Torhaus 
 
Dreigeschossiger Bau mit Satteldach. Im massiven Erdgeschoss steckt die 
mittelalterliche Toranlage der Wehrkirche. In den Obergeschossen, nach den 
Fachwerkformen in der Mitte des 18. und des 19. Jahrhunderts aufgebaut, waren 
Schulräume untergebracht. 
 

3. Das ehemalige Heiligenhaus 
 
Dieses Gebäude ist zweigeschossig, das massive Erdgeschoss hat einen 
rechteckigen Grundriss. Das Obergeschoss mit T-förmigem Grundriss ist auf 
das Erdgeschoss und die hier in der Südostecke des Kirchhofs abgerundete 
Mauer aufgesetzt. Die Fachwerkformen stammen aus dem späten 16., dem 
frühen 18. sowie dem 19. Jahrhundert. 
 

Das Weberei- und Heimatmuseum ist als Sachgesamtheit unter der Bezeichnung 
„Tor mit Zeughaus und Heiligenhaus (Schulhaus und Museum)“ in das aufgrund Art. 
97 Abs. 7 der Württembergischen Bauordnung angelegte Verzeichnis der 
Baudenkmale unter Oberamt Münsingen, Gemeinde Laichingen, Nr. 2 eingetragen. 
Die Eintragung erfolgte am 14.04.1926. Damit gilt das Gebäude nach § 28 Abs. 1 
Nr. 2 des Denkmalschutzgesetzes von Baden-Württemberg (DSchG) als in das 
Denkmalbuch eingetragenes Kulturdenkmal. 
 
 



BU21-026 

§ 6 DSchG verpflichtet Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen, diese im 
Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Das Land trägt 
hierzu durch Zuschüsse nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel bei. 
 
Im Zuge der Bestandsaufnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 wurde festgestellt, 
dass partielle Ausbesserungen - wie in der Vergangenheit - nicht mehr ausreichen. 
Vielmehr müssen in den nächsten Jahren großflächige Sanierungsarbeiten an den 
Fassaden erfolgen, um das Kulturdenkmal auch für zukünftige Generationen zu 
erhalten. 
 
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2019 für den 1. Bauabschnitt in enger 
Abstimmung mit den Denkmalbehörden eine Schadenskartierung mit einem 
Sanierungsplan (Anlage 1) erstellt. Im Jahr 2020 hat die Verwaltung auch einen 
entsprechenden Zuschussantrag beim Landesamt für Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium Stuttgart gestellt, der am 10.03.2021 positiv beschieden 
wurde. 
 
Der 1. Bauabschnitt umfasst die Süd-, West- und Nordseite sowie den Westgiebel 
des Heiligenhauses und die Nordostseite des Torhauses. 
 
Die restlichen Bauabschnitte beinhalten dann noch die Ostseite des Heiligenhauses 
sowie das restliche Tor- und das Zeughaus. 
 
Die Außenrenovierung bedarf keiner bauordnungs-, wohl aber einer 
denkmalrechtlichen Genehmigung. Diese wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
als zuständige untere Denkmalschutzbehörde nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 DSchG bereits 
erteilt. 
 
 

3. Kosten und Finanzierung 
 

3.1 Kosten 
 

Nach der Kostenberechnung vom 30.11.2020 belaufen sich die Gesamtausgaben 
für den 1. Bauabschnitt auf brutto 172.000 € (Anlage 2).  
 
Die restlichen Bauabschnitte werden momentan auf rund 470.000 € geschätzt. Für 
die Erstellung einer Kostenberechnung nach der DIN 276 muss vorher noch ein 
exakter Sanierungsplan erstellt werden. 
 
3.2 Finanzierung 
 
Die Ausgabemittel für den 1. Bauabschnitt 2021 sind im Ergebnis-Haushalt bei der 
Kostenstelle 2520 0000 und dem Sachkonto 4211 0000 bereitgestellt. 
 
3.3 Zuschüsse 
 
Der 1. Bauabschnitt wird vom Land entsprechend § 6 DSchG und der VwV-
Denkmalförderung vom 28.11.2019 mit 18.450 € gefördert. 
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4. Beschlussvorschlag 
 

a) Der Gemeinderat stimmt dem 1. Bauabschnitt der Fassadensanierung des 
Weberei- und Heimatmuseums entsprechend den Sachdarstellungen zu. 
 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, die Bauleistungen auszuschreiben. 
 
 
Vertagungsfähig: nein 
 
 
Laichingen, den 26.03.2021 
 
Gefertigt: 
 
 
 
Hascher 
Amtsleiter 

Gesehen: 
 
 
 
Michel 
Amtsleiterin 

Gesehen: 
 
 
 
Kaufmann 
Bürgermeister 

 
 
 
Anl.: 1 Schadenskartierung mit Sanierungsplanung 
 1 Kostenberechnung vom 30.10.2020 


